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Die neuen Rüstungsexportrichtlinien der Bundesregierung 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

„Wir schärfen noch im Jahr 2018 die Rüstungssexportrichtlinien aus dem Jahr 
2000 und reagieren damit auf die veränderten Gegebenheiten“, heißt es im Ko-
alitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD (19. Legislaturperiode, S. 149). 
Die Überarbeitung der bestehenden Regeln, die noch aus der Zeit der von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gebildeten Regierung stammen, sollte ei-
gentlich schon Ende des vergangenen Jahres erfolgen. Doch erst mit einem hal-
ben Jahr Verspätung wurde diese von CDU/CSU und SPD beschlossen (dpa 
vom 26. Juni 2019). Während die Bundesregierung selbst von einer „Schärfung“ 
der „Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegs-
waffen und sonstigen Rüstungsgütern“ spricht, sehen einzelne Medien in der 
Überarbeitung eine vermeintliche Verschärfung (dpa vom 26. Juni 2019). 

Ein wesentlicher Punkt der Überarbeitung sei laut Medien die Vorgabe, wonach 
Ausfuhren von Kleinwaffen in Drittländer außerhalb von Nato und EU nicht 
mehr genehmigt werden sollen. Regierungssprecher Steffen Seibert betonte al-
lerdings, dass es in Einzelfällen weiterhin Ausnahmen geben könne, weil von 
einem grundsätzlichen, aber keinem kompletten Verbot die Rede sei (KNA vom 
26. Juni 2019).  

Die Bundesregierung verpflichtet sich in der Aktualisierung der Grundsätze aus 
dem Jahr 2000 dazu, vor der Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen für Tech-
nologie zu prüfen, ob „hierdurch der Aufbau von ausländischer Rüstungspro-
duktion ermöglicht wird“, die nicht im Einklang mit der „restriktiven“ deut-
schen Rüstungsexportpolitik steht. So soll verhindert werden, dass Rüstungs-
konzerne Technologien in Drittstaaten ausführen, die von dort später ohne Ge-
nehmigung auf andere Märkte weiterverkauft werden. Generell sei der Endver-
bleib von Kriegswaffen und sonstiger Rüstungsgüter „in wirksamer Weise si-
cherzustellen“ („Politische Grundsätze“ 2019, S. 3). 

Auf der anderen Seite enthalten die neuen Richtlinien aber Passagen, die aus 
Sicht der Fragesteller ein Türöffner für die Lockerung der Genehmigungspraxis 
sein könnten. So ist der Ausbau der europäischen Zusammenarbeit im Rüs-
tungsbereich ausdrücklich als Ziel genannt (dpa vom 26. Juni 2019). Dadurch 
ist aus Sicht der Fragesteller dringend zu befürchten, dass deutsche Waffen und 
Komponenten nun verstärkt den Umweg über Frankreich oder Großbritannien 
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in die Kriegsgebiete der Welt nehmen (KNA vom 26. Juni 2019). Hinzu kommt, 
dass die Bundesregierung nun will, dass für deutsche Zulieferungen von Teilen 
(Einzelteilen oder Baugruppen), die Kriegswaffen oder sonstige Rüstungsgüter 
sind, Regelungen Anwendung finden können, die der Integration der zugelie-
ferten Teile in übergeordnete (Waffen-)Systeme Rechnung tragen, insbesondere 
de-minimis-Regelungen. Derartige Regelungen sehen gewöhnlich eine in Pro-
zent festgelegte Geringfügigkeitsgrenze vor, bis zu der keine Genehmigung er-
forderlich ist (Reuters vom 26. Juni 2019). 

Bei den „Politischen Grundsätzen“ handelt es sich um eine politische Selbstver-
pflichtung ohne rechtliche Verbindlichkeit. Das gibt Spielraum für eine weite 
Auslegung, für die sich die Bundesregierung nicht einmal öffentlich rechtferti-
gen muss (dpa vom 26. Juni 2019). So stand in den Rüstungsexportrichtlinien 
von 2000, dass die Lieferung von Kriegswaffen und kriegswaffennahen sonsti-
gen Rüstungsgütern nicht in Länder genehmigt wird, die in bewaffnete Ausei-
nandersetzungen verwickelt sind oder wo eine solche droht. Auch die Berück-
sichtigung der Menschenrechtslage ist in den Exportrichtlinien vorgeschrieben. 
Trotzdem hat die Bundesregierung allein in der ersten Hälfte des Jahres 2019 
Rüstungsgüter im Wert von mehr als einer Mrd. Euro an die Jemen-Kriegsalli-
anz mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Ägypten 
und weiteren geliefert (www.tagesschau.de/wirtschaft/exporte-ruestung-101.html). 

1. Inwieweit ist bis zur Verabschiedung der aktualisierten „Politischen Grund-
sätze“ am 26. Juni 2019 bei der Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen für 
Technologie nicht geprüft worden, ob hierdurch der Aufbau von ausländi-
scher Rüstungsproduktion ermöglicht wird, die nicht im Einklang mit der 
bereits in den Richtlinien von 2000 niedergelegten restriktiven Rüstungsex-
portpolitik der Bundesregierung stand? 

Eine Bewertung der Frage, ob durch eine genehmigte Ausfuhr von Technologie 
ein nach den Maßstäben der restriktiven Rüstungsexportpolitik der Bundesregie-
rung unerwünschter Aufbau ausländischer Rüstungsproduktion ermöglicht wird, 
ist bereits vor der Verabschiedung der geschärften Politischen Grundsätze am 
26. Juni 2019 im Rahmen der Einzelfallprüfung entsprechender Ausfuhranträge 
erfolgt. 

2. Trifft es zu, dass Technologien – d. h. spezifisches technisches Wissen, das 
für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder „Verwendung“ eines Produkts 
nötig ist, als sog. technisches Wissen in Form von technischen Unterlagen 
wie z. B. Blaupausen, Plänen, Diagrammen, Modellen, Formeln, Tabellen, 
Konstruktionsplänen und -spezifikationen, Beschreibungen und Anweisun-
gen in Schriftform oder auf anderen Medien aufgezeichnet wie Magnetplat-
ten, Bändern oder Lesespeichern – bereits vor Verabschiedung der „Politi-
schen Grundsätze“ am 26. Juni 2019 der Exportkontrolle unterlagen (vgl. 
Bundestagsdrucksache 19/7139, S. 58)? 

Dies trifft zu. Nummer 0022 des Teils I Abschnitt A der Ausfuhrliste (Anlage 1 
zur Außenwirtschaftsverordnung – AWV) beschreibt Technologie für Rüstungs-
güter, die der Exportkontrolle unterfällt. Die sich hieraus ergebenden Geneh- 
migungspflichten für die Ausfuhr und Verbringung bestanden bereits vor dem 
26. Juni 2019. 
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3. Inwieweit trifft es zu, dass nach den am 18. März 2015 beschlossenen 
„Grundsätzen der Bundesregierung für die Ausfuhrgenehmigungspolitik bei 
der Lieferung von Kleinen und Leichten Waffen, dazugehöriger Munition 
und entsprechender Herstellungsausrüstung in Drittländer“ (www.bmwi.de/ 
Redaktion/DE/Downloads/G/grundsaetze-der-bundesregierung-fuer-die- 
ausfuhrgenehmigungspolitik-bei-der-lieferung-von-kleinen-und-leichten- 
waffen.pdf?__blob=publicationFile&v=4) zumindest für besagte Kleine und 
Leichte Waffen, dazugehörige Munition und entsprechende Herstellungs-
ausrüstung bereits im Punkt 2 festgeschrieben ist, dass grundsätzlich keine 
Genehmigungen für die Ausfuhr von Komponenten und Technologie in 
Drittländer (z. B. im Zusammenhang mit Lizenzvergaben) erteilt werden, die 
in dem betreffenden Land eine neue Herstellungslinie für Kleine und Leichte 
Waffen oder entsprechende Munition eröffnen? 

Auf Punkt 2 der am 18. März 2015 beschlossenen „Grundsätze der Bundesregie-
rung für die Ausfuhrgenehmigungspolitik bei der Lieferung von Kleinen und 
Leichten Waffen, dazugehöriger Munition und entsprechender Herstellungsaus-
rüstung in Drittländer“ wird verwiesen. 

4. Mit welcher Begründung hat die Bundesregierung den Re-Exportvorbehalt 
für Ausfuhren von mithilfe exportierter Technologie hergestellten Rüstungs-
gütern lediglich als Vorbehalt und nicht als zwingend festgeschrieben („Po-
litische Grundsätze“ 2019, S. 3)? 

Die Systematik der Ermächtigungsgrundlagen für die Bundesregierung zur Ein-
schränkung der durch § 1 des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) vorgegebenen 
Freiheit des Außenwirtschaftsverkehrs ist durch „Kann-Bestimmungen“ geprägt. 
Dies eröffnet der Bundesregierung grundsätzlich den für die Durchführung von 
Genehmigungsverfahren notwendigen und üblichen Ermessensspielraum. Vor 
diesem Hintergrund sind die Aussagen zum Reexportvorbehalt bei Technologie-
exporten in den geschärften Politischen Grundsätzen ebenfalls durch eine ent-
sprechende Kann-Formulierung gekennzeichnet. 

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die Ermessensausübung durch verbind-
liche Allgemeinverfügungen komplementiert wird, die das Ermessen der Bundes-
regierung für bestimmte Fallgestaltungen nahezu auf Null reduzieren. Die Bun-
desregierung weist insoweit auf die Festlegungen in der Bekanntmachung über 
Endverbleibsdokumente nach § 21 Absatz 6 AWV für die von Teil I Abschnitt A 
der Ausfuhrliste erfassten Güter vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle hin. 
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5. Ist in den aktualisierten „Politischen Grundsätzen“ eine Verpflichtung vor-
gesehen, dass die „Technische Unterstützung“ auch dann exportkontroll-
pflichtig ist, wenn es sich nicht um ABC-Waffen oder um Güter oder Rüs-
tungsgüter im Zusammenhang mit einer militärischen Endverwendung in 
Waffenembargoländern aufgrund eines Beschlusses der EU, der UN oder der 
OSZE handelt?  

Wenn nein, warum nicht? 

6. Ist in den aktualisierten „Politischen Grundsätzen“ eine Verpflichtung vor-
gesehen, dass Outbound Investments, also Anteilserwerbe Deutscher, Inlän-
der und deutscher Unternehmen an ausländischen Rüstungsunternehmen ex-
portkontrollrechtlich erfasst werden?  

Wenn nein, warum nicht? 

Die Fragen 5 und 6 werden gemeinsam beantwortet. 

Bei den Politischen Grundsätzen handelt es sich um politische Leitlinien für die 
Beurteilung von Rüstungsexportvorhaben durch die Bundesregierung. Die Poli-
tischen Grundsätze statuieren keine Genehmigungspflichten. Die Festlegung, 
welche Sachverhalte des Außenwirtschaftsverkehrs mit Rüstungsbezug einer ex-
portkontrollrechtlichen Genehmigungspflicht unterliegen, ist den Regelungen des 
Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen und des AWG sowie der AWV 
vorbehalten. 

7. Innerhalb welchen Zeitraums wurden bis zur Verabschiedung der aktuali-
sierten „Politischen Grundsätze“ am 26. Juni 2019 die Genehmigungen für 
die Ausfuhr von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern in der Regel 
bzw. im Durchschnitt erteilt? 

Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Kriegswaffen und sonstigen Rüs-
tungsgütern nach dem AWG/der AWV wurden in den letzten drei Jahren bis zur 
Verabschiedung der geschärften Politischen Grundsätze am 26. Juni 2019 im 
Durchschnitt innerhalb von 40 Arbeitstagen erteilt. 

8. Mit welcher Begründung verzichtet die Bundesregierung in den aktualisier-
ten „Politischen Grundsätzen“ vom 26. Juni 2019 darauf, dass sich der deut-
sche Kooperationspartner bei Zulieferung von Teilen, die nach Umfang oder 
Bedeutung für eine Kriegswaffe wesentlich sind, vertraglich in die Lage ver-
setzt, der Bundesregierung rechtzeitig nicht nur die nötigen Informationen 
über Exportabsichten seiner Partner geben zu können, sondern auch – wie in 
den „Politischen Grundsätzen“ von 2000 „vertragliche Endverbleibsklauseln 
vorzusehen“ („Politische Grundsätze“ 2019, S. 5)? 

Die in der Fragestellung adressierte Passage betrifft industrielle Kooperationen, 
die nicht Gegenstand von Regierungsvereinbarungen sind. Das Entfallen des aus-
drücklichen Erfordernisses von vertraglichen Endverbleibsklauseln bei dieser 
Form der Kooperation hat nicht zur Folge, dass für industrielle Kooperationen 
keine Anforderungen an die Bewertung des Endverbleibs gestellt werden. Es gel-
ten die einschlägigen Regelungen für Endverbleibsdokumente. In den Politischen 
Grundsätzen wird auch weiterhin klargestellt, dass die Bundesregierung bei in-
dustriellen Kooperationen in gleicher Weise wie bei Kooperationen, die Gegen-
stand von Regierungsvereinbarungen sind, Einfluss nehmen wird. 
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9. Trifft es zu, dass es in Einzelfällen weiterhin Ausnahmen von der Verpflich-
tung, den Export von Kleinwaffen in Drittländer grundsätzlich nicht mehr zu 
genehmigen, geben soll, weil von einem grundsätzlichen, aber keinem kom-
pletten Verbot die Rede ist (KNA vom 26. Juni 2019)? 

10. Von welchen Ausnahmen geht die Bundesregierung aus, wenn sie bezüglich 
der Verpflichtung, den Export von Kleinwaffen in Drittländer grundsätzlich 
nicht mehr zu genehmigen, ausdrücklich von keinem kompletten Verbot aus-
geht? 

Die Fragen 9 und 10 werden gemeinsam beantwortet. 

Der Export von Kleinwaffen in Drittländer soll nach den geschärften Politischen 
Grundsätzen vom 26. Juni 2019 grundsätzlich nicht mehr genehmigt werden. 
Ausnahmen können im Einzelfall angezeigt sein, wenn besondere außen- und si-
cherheitspolitische Interessen der Bundesrepublik für eine ausnahmsweise Ge-
nehmigung sprechen. Es gilt das Prinzip der Einzelfallprüfung. Wie in der Ant-
wort zu den Fragen 5 und 6 dargelegt, handelt es sich bei den Politischen Grund- 
sätzen um politische Leitlinien für die Beurteilung von Rüstungsexportvorhaben 
durch die Bundesregierung. Sie statuieren keine Genehmigungspflichten oder 
Verbote. 

11. Umfasst die Verpflichtung, dass der Export von Kleinwaffen in Drittländer 
grundsätzlich nicht mehr genehmigt werden soll, neben Kleinen auch 
Leichte Waffen sowie auch Kleinwaffen- und Leichtwaffenmunition („Poli-
tische Grundsätze“ 2019, S. 6)? 

Die Formulierung in den geschärften Politischen Grundsätzen vom 26. Juni 2019 
mit dem Grundsatz der Nichtgenehmigung bezieht sich auf Kleinwaffen. Im Üb-
rigen gelten die „Grundsätze der Bundesregierung für die Ausfuhrgenehmigungs-
politik bei der Lieferung von Kleinen und Leichten Waffen, dazugehöriger Mu-
nition und entsprechender Herstellungsausrüstung in Drittländer“ fort. Auf die 
Ausführungen zu den Fragen 9 und 10 wird verwiesen. 

12. Wird die Bundesregierung die „Grundsätze der Bundesregierung für die 
Ausfuhrgenehmigungspolitik bei der Lieferung von Kleinen und Leichten 
Waffen, dazugehöriger Munition und entsprechender Herstellungsausrüs-
tung in Drittländer“ dahingehend überarbeiten, dass festgeschrieben wird, 
dass der Export von Kleinwaffen in Drittländer grundsätzlich nicht mehr ge-
nehmigt werden soll? 

In den Politischen Grundsätzen der Bundesregierung für den Export von Kriegs-
waffen und sonstigen Rüstungsgütern vom 26. Juni 2019 ist festgeschrieben, dass 
der Export von Kleinwaffen in Drittländer grundsätzlich nicht mehr genehmigt 
werden soll. Beide Dokumente sind bei der Beurteilung von entsprechenden Ge-
nehmigungsanträgen gleichrangig heranzuziehen. 

13. Welche Kriterien sind für Bewertung der Menschenrechtssituation im Emp-
fängerland durch die Bundesregierung maßgeblich, vor dem Hintergrund, 
dass für sie die Menschenrechtssituation im Empfängerland eine „hervorge-
hobene“ Rolle spielt („Politische Grundsätze“ 2019, S. 7)? 

Die Bundesregierung verfolgt eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungs-
exportpolitik. Über die Erteilung von Genehmigungen für Rüstungsexporte ent-
scheidet die Bundesregierung im Einzelfall und im Lichte der jeweiligen Situa-
tion nach sorgfältiger Prüfung unter Einbeziehung außen- und sicherheitspoliti-
scher Erwägungen. Die Beachtung der Menschenrechte im Empfängerland spielt 
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bei der Entscheidungsfindung eine hervorgehobene Rolle. Wenn hinreichender 
Verdacht besteht, dass die zu liefernden Rüstungsgüter zur internen Repression 
oder zu sonstigen fortdauernden und systematischen Menschenrechtsverletzun-
gen missbraucht werden, wird eine Genehmigung grundsätzlich nicht erteilt. 

14. Worin liegt für die Bewertung der Menschenrechtssituation im Empfänger-
land durch die Bundesregierung bezüglich der Kriterien der maßgebliche 
Unterschied zwischen der „hervorgehobenen Rolle“ und der „wichtigen 
Rolle“ in den „Politischen Grundsätzen“ von 2000 (S. 4)? 

Die Bundesregierung beabsichtigt mit der sprachlichen Anpassung an die Formu-
lierung in ihren Rüstungsexportberichten, die zum Zwecke der Vereinheitlichung 
erfolgte, keine Änderung der Bewertungspraxis. 

15. Mit welcher Begründung sollen Genehmigungen für den Export von Kriegs-
waffen und sonstigen Rüstungsgütern im Gegensatz zu den „Politischen 
Grundsätzen“ von 2000 nun auch dann erteilt werden, wenn zuvor der End-
verbleib dieser Güter „beim Endverwender“ und nicht wie bisher „im End-
empfängerland“ sichergestellt ist („Politische Grundsätze“ 2019, S. 8)? 

16. Worin bestehen die maßgeblichen Unterschiede zwischen der bisherigen 
Verpflichtung, den Endverbleib der zu genehmigenden Rüstungsgüterex-
porte „im Endempfängerland“ und nun „beim Endverwender“ zuvor sicher-
zustellen? 

17. Inwieweit ist die Neuregelung der bisherigen Verpflichtung, dass der End-
verbleib der zu genehmigenden Rüstungsgüterexporte „im Endempfänger-
land“ sicherzustellen ist, in die Verpflichtung, dass der Endverbleib der zu 
genehmigenden Rüstungsgüterexporte nur noch „beim Endverwender“ si-
chergestellt werden soll, dahingehend Ausdruck die Politischen Grundsätze 
zu schärfen, dass eine rein gebietsbezogene Angabe vermieden werden soll? 

18. Inwieweit ist die Neuregelung der bisherigen Verpflichtung, dass der End-
verbleib der zu genehmigenden Rüstungsgüterexporte „im Endempfänger-
land“ sicherzustellen ist, in die Verpflichtung, dass der Endverbleib der zu 
genehmigenden Rüstungsgüterexporte nur noch „beim Endverwender“ si-
chergestellt werden soll, dahingehend Ausdruck die Politischen Grundsätze 
und an die veränderten Gegebenheiten angepasst, um so lediglich auf die 
fortbestehende Verfügungsgewalt des Endverwenders und nicht mehr auf 
eine rein gebietsbezogene Angabe abzustellen? 

19. Inwieweit ist die neue Verpflichtung, dass der Endverbleib der zu genehmi-
genden Rüstungsgüterexporte nur noch „beim Endverwender“ sichergestellt 
werden soll, dahingehend eine Anpassung an die veränderten Gegebenhei-
ten, damit bei Ländern wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen 
Emiraten (VAE) rein gebietsbezogene Angabe vermieden werden können, 
und diese Rüstungsgüter auch außerhalb des eigenen Hoheitsgebiets oder der 
eigenen Hoheitsgewässer eingesetzt werden können (Ausschuss für Wirt-
schaft und Energie, Ausschussdrucksache 19(9)296)? 

Die Fragen 15 bis 19 werden gemeinsam beantwortet. 

Mit der Formulierung „beim Endverwender“ wird im Sinne der Schärfung der 
Politischen Grundsätze klargestellt, dass es bei der Beurteilung des Endverbleibs 
maßgeblich auf die fortbestehende Verfügungsgewalt des Endverwenders und 
nicht eine rein gebietsbezogene Betrachtung ankommt. Eine Änderung der ex-
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portkontrollpolitischen Bewertungspraxis geht mit der Textanpassung nicht ein-
her. Es handelt sich um eine Klarstellung zum bisher vorliegenden und in der 
Genehmigungspraxis umgesetzten Verständnis. 

20. Warum ist eine entsprechende schriftliche Zusicherung des Endempfängers 
über den Endverbleib dieser Güter beim Endverwender nur in der Regel Vo-
raussetzung für die Genehmigungen für den Export von Kriegswaffen und 
sonstigen Rüstungsgütern und nicht zwingend („Politische Grundsätze“ 
2019, S. 8)? 

Mit der Formulierung „in der Regel“ wird zum Ausdruck gebracht, dass es in der 
Genehmigungspraxis Ausnahmen vom grundsätzlichen Erfordernis der Vorlage 
einer Endverbleibserklärung gibt. Dies ist beispielsweise bei vorübergehenden 
Ausfuhren der Fall. 

21. Mit welcher Begründung ist das Vorhandensein einer Zustimmung des End-
verwenders zu Vor-Ort-Kontrollen des Endverbleibs („Post-Shipment-Kon-
trollen“) nicht zwingend, sondern lediglich eine „Kann“-Regelung für  
die Erteilung von Rüstungsexportgenehmigungen („Politische Grundsätze“ 
2019, S. 8)? 

Die „Eckpunkte für die Einführung von Post-Shipment-Kontrollen bei deutschen 
Rüstungsexporten“ sehen vor, dass das Instrument zwei Jahre nach der ersten 
Vor-Ort-Kontrolle evaluiert werden soll. Die erste Vor-Ort-Kontrolle wurde im 
Mai 2017 durchgeführt. Seit Mai 2019 läuft der Evaluierungsprozess. Entschei-
dungen über die weitere Ausgestaltung des Instruments der Post-Shipment-Kon-
trollen werden nach Abschluss der Pilotphase, im Lichte der Ergebnisse der Eva-
luierung, getroffen. Die geschärften Politischen Grundsätze sollten insofern zu 
diesem Zeitpunkt die Bedeutung von Post-Shipment-Kontrollen unterstreichen, 
aber noch keine abschließenden Festlegungen treffen. 

22. Durch welche konkreten Maßnahmen will die Bundesregierung den Endver-
bleib von Kriegswaffen und sonstiger Rüstungsgüter „in wirksamer Weise 
sicherstellen“, wenn die Zustimmung zu „Post-Shipment-Kontrollen“ nicht 
zwingend sind für den Endverwender, so dass dieser die Durchführung von 
Vor-Ort-Kontrollen aufgrund einer fehlenden Zusage in der Endverbleibser-
klärung (EVE) verweigern kann („Politische Grundsätze“ 2019, S. 3 und 
S. 8)? 

Die Erteilung einer Ausfuhrgenehmigung wird grundsätzlich von der Vorlage ei-
ner sogenannten Endverbleibserklärung des Endverwenders abhängig gemacht. 
In dieser hat der Empfänger des Rüstungsgutes zu versichern, dass er der Endver-
wender ist. Zudem hat er – je nach Fallgestaltung – unterschiedliche Erklärungen 
abzugeben. Insbesondere versichert der Endverwender darin, dass er die Rüs-
tungsgüter nicht ohne Zustimmung der Bundesregierung an andere Empfänger 
weitergibt (sogenannter Reexportvorbehalt). Die Endverbleibserklärung ist nicht 
die einzige Grundlage der Genehmigungsentscheidung. Diese ist regelmäßig das 
Resultat einer umfassenden Ex-ante-Prüfung, in deren Rahmen auch alle Anga-
ben zum Endverbleib, zur Endverwendung und zum Endverwender bewertet wer-
den. Die Bundesregierung berücksichtigt dabei alle ihr zur Verfügung stehenden 
Informationen. 
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23. Inwieweit wird die Bundesregierung die für den Erfüllungsaufwand für das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie das Auswärtige Amt 
bei der Vorbereitung und Durchführung der Vor-Ort-Kontrollen und für das 
Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für das Nachhal-
ten der zu erfassenden Fälle sowie der Vorbereitung und Durchführung der 
Vor-Ort-Kontrollen notwendige Personal- und Sachausstattung erhöhen, vor 
dem Hintergrund, dass aktuell lediglich zwei Planstellen – konkret jeweils 
eine Stelle des gehobenen und eine Stelle des mittleren Dienstes – zur Ver-
fügung stehen, so dass die Anzahl der tatsächlichen Kontrollen allein deshalb 
bereits unter dem Vorbehalt der vorhandenen Kapazitäten steht (vgl. Bun-
destagsdrucksache 19/4350, Antwort der Bundesregierung zu Frage 30 auf 
Bundestagsdrucksache 18/7992, S. 2)? 

24. Inwieweit gehören für die Bundesregierung zum „in wirksamer Weise“ si-
cherzustellenden Endverbleib von Kriegswaffen und sonstiger Rüstungsgü-
ter auch Post-Shipment-Kontrollen nicht mehr nur bei Endverwendern mit 
amtlichen EVE (= Endverbleibserklärungen) oder International Import Cer-
tificates (IICs) durchzuführen, sondern auch bei Endverwendern mit privaten 
EVE (Bundestagsdrucksache 19/4350, Antwort zu Frage 10)? 

25. Inwieweit gehören für die Bundesregierung zum „in wirksamer Weise“ si-
cherzustellenden Endverbleib von Kriegswaffen und sonstiger Rüstungsgü-
ter, dass Post-Shipment-Kontrollen nicht mehr nur auf in Drittländer expor-
tierte Klein- und Leichtwaffen beschränkt bleiben – zumal Ausfuhren von 
Kleinwaffen in Drittländer außerhalb von Nato und EU grundsätzlich nicht 
mehr genehmigt werden sollen – sondern auf alle Kriegswaffen und sonstige 
Rüstungsgüter einschließlich Komponenten und Baugruppen sowie die tech-
nische Unterstützung im Zusammenhang mit einer militärischen Endver-
wendung ausgeweitet werden (vgl. Bundestagsdrucksache 19/4350, Antwort 
zu Frage 11, „Politische Grundsätze“ 2019, S. 6)? 

26. Inwieweit gehören für die Bundesregierung zum „in wirksamer Weise“ si-
cherzustellenden Endverbleib von Kriegswaffen und sonstiger Rüstungs- 
güter, dass Post-Shipment-Kontrollen nicht mehr nur auf Drittländer be-
schränkt bleiben, sondern auf die EU-, NATO- oder NATO gleichgestellten 
Staaten ausgedehnt werden? 

Die Fragen 23 bis 26 werden gemeinsam beantwortet. 

Auf die Antwort zu Frage 21 wird verwiesen. 

27. Inwieweit will die Bundesregierung bezüglich der De-minimis-Regelungen 
auf den Wert des gesamten Rüstungsexportvertrags, zu dem auch Ausbil-
dungs-, Wartungs- und Servicekosten gehören können, oder auf den viel 
kleineren Produktionswert des Waffensystems abstellen (www.ndr.de/info/ 
sendungen/streitkraefte_und_strategien/streitkraeftesendemanuskript734.pdf, 
S. 17)? 

Regelungen zu Wertansätzen für die Anwendung einer De-minimis-Regelung 
bleiben entsprechenden noch zu treffenden Vereinbarungen mit den Kooperati-
onsländern vorbehalten. 
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28. Inwieweit trifft es zu, dass Frankreich der Bundesregierung erst beim Über-
schreiten eines Werts von 35 Prozent Anteil deutscher Komponenten, die in 
eine Waffe oder ein Rüstungsgut eingebaut werden sollen, eine Vetomög-
lichkeit gegen einen geplanten Export einräumen will (www.ndr.de/info/ 
sendungen/streitkraefte_und_strategien/streitkraeftesendemanuskript734.pdf,  
S. 17)? 

Deutschland und Frankreich haben eine erste politische Verständigung über Ver-
fahren bei Rüstungsexporten im bilateralen Kontext erreicht. Die Bundesregie-
rung und die französische Regierung führen aktuell Gespräche mit dem Ziel einer 
Vereinbarung. Die Details der Ausgestaltung sind dieser Vereinbarung vorbehal-
ten.
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